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I.
21210

Veröffentlichung von Satzung und 
Satzungsänderungen des Versorgungswerkes der 

Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Bek. d. Finanzministeriums v. 8. 10. 2004 –
Vers 35-00-1. (13) IV C 4

Im Benehmen mit dem Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie habe ich dem Versorgungs-
werk der Apothekerkammer Westfalen-Lippe gemäß § 3
Abs. 3 Satz 3 des Landesversicherungsaufsichtsgesetzes
genehmigt, Satzung und Satzungsänderungen mit mei-
nem Genehmigungsvermerk im Zahnärzteblatt West-
falen-Lippe und dem Rundschreiben des Versorgungs-
werkes der Apothekerkammer Westfalen-Lippe bekannt
zu machen.

– MBl. NRW. 2004 S. 950

2160
Öffentliche Anerkennung 

als Träger der freien Jugendhilfe

Bek. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 
v. 13. 10. 2004 

– 324-6.08.09.01-17574 –

Die Bek. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales v. 28. 5. 1990 (SMBl. NRW. 2160) wird wie folgt
geändert:

Nach dem Träger „Pfadfinderinnenschaft St. Georg, Sitz
Leverkusen (am 2. 2. 1979)“ wird der Träger „Pfadfinder-
bund Weltenbummler – Landesverband Nordrhein-West-
falen e. V., Sitz Neuss (13. 10. 2004)“ eingefügt.

– MBl. NRW. 2004 S. 950

2160
Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege 

und Barbeträge gemäß § 39 SGB VIII – 
Kinder- und Jugendhilfe

RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 
v. 13. 10. 2004 

– 324.6.08.09.01-2796/04 –

Der RdErl. vom 10. 10. 2000 (SMBl. NRW. 2160) wird wie
folgt geändert:

In Nr. 1 Abs. 1 wird die Tabelle wie folgt gefasst:

materielle Kosten Gesamt-
Aufwen- der betrag
dungen Erziehung

für Kinder bis 418,– ¤ 200,– ¤ 618,– ¤
zum vollendeten 
7. Lebensjahr

für Kinder 480,– ¤ 200,– ¤ 680,– ¤
vom vollendeten 
7. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr

für Jugendliche 584,– ¤ 200,– ¤ 784,– ¤
ab dem vollendeten 
14. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr und 
junge Volljährige 
im Einzelfall

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

– MBl. NRW. 2004 S. 950

2180
Vereinsverbot 

Wählergemeinschaft „Bündnis nationaler 
Sozialisten für Lübeck

(www.fuer-luebeck.com)“

Bek. d. Innenministeriums v. 6. 10. 2004 
– 44.3 – 2205 –

Gemäß § 15 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereins-
rechts vom 28. Juli 1966 (BGBl. I S. 457) gebe ich die
nachstehende Veröffentlichung des Innenministeriums
Schleswig-Holstein bekannt:

Die Wählergemeinschaft „Bündnis nationaler Sozialisten
für Lübeck (www.fuer-luebeck.com)“ wurde vom Innen-
ministerium des Landes Schleswig-Holstein mit Verfü-
gung vom 7. März 2003 verboten (s. Bekanntmachung
Bundesanzeiger vom 25. 3. 2003, Seite 5297). Diese Ver-
botsverfügung, die auch die Einziehung des Vermögens
beinhaltet, ist mit Beschluss des Schleswig-Holsteini-
schen Oberverwaltungsgerichts vom 7. September 2004
unanfechtbar geworden.

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden gem. § 15
Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufgefordert,

– ihre Forderungen bis zum 20. Dezember 2004 schrift-
lich unter Angabe des Betrages und des Grundes beim
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein,
Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel, anzumelden,

– ein im Falle des Konkurses beanspruchtes Vorrecht
anzugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vor-
zeitige Befriedigung nach § 16 Abs. 1 der Verordnung
zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung des
öffentlichen Vereinsrechts ist,

– nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder
Abschriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die in-
nerhalb der genannten Ausschlussfrist nicht angemeldet
werden, nach § 13 Abs. 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes er-
löschen.

– MBl. NRW. 2004 S. 950

22308

Ordnung
für das Wissenschaftszentrum 

Nordrhein-Westfalen
vom 1. Oktober 2004

Abschnitt I
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

§ 1
Institute

Das Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen – im
Folgenden Wissenschaftszentrum – wird gebildet aus
dem gleichnamigen Wissenschaftszentrum Nordrhein-
Westfalen in Düsseldorf als Dachorganisation, dem
„Institut Arbeit und Technik“, dem „Kulturwissen-
schaftlichen Institut“ und dem „Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie GmbH“. Die Institute handeln
auf der Grundlage der Errichtungserlasse/der Gesell-
schaftssatzung eigenständig und eigenverantwortlich im
Rahmen der Zielvereinbarungen. Das Wissenschafts-
zentrum untersteht der Aufsicht des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung.

§ 2
Leitung

(1) Das Wissenschaftszentrum wird von einer Präsiden-
tin/einem Präsidenten und einem Senat geleitet. 

(2) Die Präsidentin/der Präsident wird vom Ministerium
für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit und dem
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport bestellt.
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(3) Die Präsidentin/der Präsident bereitet die Sitzungen
des Senats vor und setzt die Beschlüsse um.

(4) Die Präsidentin/der Präsident vertritt das Land
Nordrhein-Westfalen für den Geschäftsbereich des Wis-
senschaftszentrums. Das Ministerium für Wissenschaft
und Forschung behält sich vor, im Einzelfall die Vertre-
tung selbst zu übernehmen.

§ 3
Landessiegel

Das Wissenschaftszentrum führt das Landessiegel mit
der Umschrift: Wissenschaftszentrum Nordrhein-West-
falen – Institut Arbeit und Technik – Kulturwissenschaft-
liches Institut – Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,
Energie 

Abschnitt II 

Gemeinsame Gremien

§ 4 
Senat

(1) Für das Wissenschaftszentrum wird ein Senat gebil-
det.

(2) Dem Senat gehören an

die Präsidentin/der Präsident des Wissenschaftszent-
rums als Vorsitzende/Vorsitzender

3 Vertreter des Landes

9 vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung
berufene Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur,
Politik, Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft

die Präsidentinnen/die Präsidenten der Institute mit
beratender Stimme.

(3) Die Senatsmitglieder werden für 6 Jahre berufen; die
fachliche Ausrichtung der Institute ist dabei in angemes-
sener Weise zu berücksichtigen. Wiederberufung ist
zulässig. 

(4) Vorsitzende/Vorsitzender des Senats ist die Präsiden-
tin/der Präsident. Sie/Er wird durch eine Stabsstelle
(Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen in Düssel-
dorf) unterstützt. Zu ihrer Aufgabe gehört u. a. die Auf-
bereitung planungsrelevanter Daten, Öffentlichkeitsar-
beit, Publikationen, Veranstaltungsservice. 

(5) Der Senat schließt Zielvereinbarungen mit dem
Ministerium für Wissenschaft und Forschung ab. Er
berücksichtigt dabei das Maß der Zielerreichung der
Institute hinsichtlich der zurückliegenden Zielvereinba-
rungen. Er gibt dem Ministerium für Wissenschaft und
Forschung Empfehlungen für die Verteilung der Haus-
haltsmittel.

(6) Auf der Basis der Zielvereinbarungen mit dem Minis-
terium für Wissenschaft und Forschung und der Mittel-
zuweisungen des Landes schließt der Senat wiederum
mit den Instituten Zielvereinbarungen ab.

(7) Zu den Aufgaben des Senats gehört weiter die Evalu-
ierung der Institute und das Controlling. Das Controlling
erfolgt auf der Grundlage von Indikatoren, die gemein-
sam mit den Instituten verabredet worden sind.

(8) Der Senat hat für die Berufung der Institutsleiterin-
nen/Institutsleiter gegenüber der Landesregierung ein
Vorschlagsrecht. Er übt sein Vorschlagsrecht in Abstim-
mung mit dem wissenschaftlichen Beirat des jeweiligen
Institutes aus.

(9) Der Senat beruft die wissenschaftlichen Beiräte auf
Vorschlag des jeweiligen Institutes.

Abschnitt III

Schlussbestimmung

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Ordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft
und ist für die Dauer von 5 Jahren befristet.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2004

Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hannelore  K r a f t

– MBl. NRW. 2004 S. 950

II.
Finanministerium

Jahresabschluss 
für das Haushaltsjahr 2004 

– Landeshaushalt –

RdErl. d. Finanzministeriums v. 18. 10. 2004 
– I 3 – 0071 – 25.1 –

Für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2004 be-
stimme ich, soweit erforderlich im Einvernehmen mit
dem Innenministerium und dem Landesrechnungshof:

1
Abschluss der Kassenbücher

1.1

Die Kassenbücher für das Haushaltsjahr 2004 sind abzu-
schließen

1.1.1

bei den Landeskassen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf,
Köln und Münster und der Oberjustizkasse Hamm

am 7. Januar 2005,

1.1.2

bei den anderen Landeskassen sowie bei den Kassen der
Kreise, der kreisfreien Städte und des Landschaftsver-
bandes Rheinland, die wegen der Wahrnehmung von
Kassenaufgaben für das Land als Landeskassen gelten,

am 30. Dezember 2004,

1.1.3

bei der Landeshauptkasse aufgrund meiner besonderen
Mitteilung.

1.2

Das Offenhalten der Bücher bei den in Nummer 1.1.1 auf-
geführten Kassen zwischen dem 30. Dezember 2004 und
dem 7. Januar 2005 dient ausschließlich der Durchbu-
chung der kassenmäßigen Abschlussergebnisse und der
Ausführung von Berichtigungsbuchungen nach Nummer
5.1 und Nummer 5.2.

1.3

Die Landeshauptkasse darf nicht für Zahlungen in An-
spruch genommen werden, deren Leistung durch die
zuständigen Landeskassen nach dem 30. Dezember 2004
nicht mehr möglich war (Nr. 3).

2
Annahme von Kassenanordnungen

2.1

Annahme- und Auszahlungsanordnungen sowie Ände-
rungsanordnungen für Umbuchungen für das Haushalts-
jahr 2004 sind anzunehmen

2.1.1

von den Landeskassen

bis zum 23. Dezember 2004,

T.

T.

T.
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2.1.2

von der Landeshauptkasse

bis zum 7. Januar 2005,

jedoch mit der Einschränkung, dass sie Anordnungen
über Personalausgaben- und Sächliche Verwaltungsaus-
gaben nur bis zum 30. Dezember 2004 anzunehmen hat.

2.2

Mit Rücksicht auf die Weihnachtsfeiertage und auf den
zum Jahresende ohnehin stark anwachsenden Arbeitsan-
fall sind Kassenanordnungen für das auslaufende Haus-
haltsjahr den Kassen Zug um Zug, möglichst schon bis
Mitte Dezember 2004, zuzuleiten. Ich weise darauf hin,
dass in Kassenanordnungen, die im HKR-Verfahren des
Landes erteilt werden, zwischen dem 1. Dezember 2004
und dem 31. Januar 2005 die Angabe des Haushaltsjahres
obligatorisch ist.

2.3

In ganz besonderen Ausnahmefällen können die Landes-
kassen, die nicht im HKR-Verfahren arbeiten, bei Einver-
nehmen zwischen den Leiterinnen oder Leitern der
anordnenden Stellen und den Kassenleiterinnen oder den
Kassenleitern Auszahlungsanordnungen und Änderungs-
anordnungen für Umbuchungen für das Haushaltsjahr
2004 abweichend von Nummer 2.1.1 auch noch nach dem
23. Dezember 2004 annehmen.

2.3.1

Im HKR-Verfahren können Kassenanordnungen für das
Haushaltsjahr 2004 von den Landeskassen Arnsberg,
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster und der Ober-
justizkasse Hamm bis zum 28. Dezember 2004 angenom-
men und erfasst werden. Kassenanordnungen, die im
Rechenlauf für den 28. Dezember 2004 zurückgewiesen
werden, können nur noch am 29. und 30.  Dezember 2004
zum Zwecke der Korrektur erfasst werden. Für Dienst-
stellen, denen die Erfassung der Kassenanordnungen im
HKR-Verfahren übertragen worden ist, gilt die vorste-
hende Regelung analog. Nach dem 30. Dezember werden
Zahlungsanordnungen, die das Haushaltsjahr 2004
tragen und über das Zentrale Auszahlungsverfahren
abgewickelt werden sollen, programmgesteuert zurück-
gewiesen.

2.3.2

Für die Dienststellen, die ihre Kassenanordnungen den
Landeskassen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und
Münster oder der Oberjustizkasse Hamm erteilen, mit
dem Verfahren HKR-TV arbeiten und den Inhalt der von
ihnen erteilten Kassenanordnungen als Datensätze per
Datenfernübertragung übermitteln, gilt Nummer 2.3.1
analog. Die Übermittlung von Datensätzen für Zahlungs-
anordnungen, die das Haushaltsjahr 2004 betreffen, ist
nach dem 30. Dezember 2004 nicht mehr gestattet.

2.3.3

Für die obersten Landesbehörden ist unter der Ein-
schränkung der Nummer 2.1.2 der 7. Januar 2005 der
letzte Tag für die Übermittlung von Datensätzen für das
Haushaltsjahr 2004 aus dem Verfahren HKR-TV. Eine
Regelung über die Annahme von Kassenanordnungen
durch die Landeshauptkasse nach dem 7. Januar 2005
behalte ich mir vor.

2.4

Annahmeanordnungen auf Ausgabetitel, die den im
HKR-Verfahren arbeitenden Kassen erteilt worden sind
und am 30. Dezember 2004 noch nicht durch Zahlung
erledigt sind, müssen von den anordnenden Stellen stor-
niert werden, sofern die zugrunde liegende Forderung
nicht unter Nummer 2 oder Nummer 3.22 VV zu § 35
LHO fällt. Im Anschluss daran ist für das Haushaltsjahr
2005 eine neue Annahmeanordnung für Titel 119 01 oder
für einen besonders vorgesehenen Einnahmetitel des
jeweiligen Kapitels zu erteilen. Die Stornierungen müs-
sen bis zum 7. Januar 2005 erfolgen. Das Rechenzentrum

der Finanzverwaltung wird zur Unterstützung der Titel-
verwalter Listen über die bis Mitte Dezember 2004 noch
nicht erledigten Annahme-Sollstellungen auf Ausgabe-
titeln zur Verfügung stellen. Für die der Landeshaupt-
kasse erteilten Annahmeanordnungen auf Ausgabetitel
gilt die vorstehende Regelung entsprechend, jedoch mit
der Abweichung, dass hier der 7. Januar 2005 und der
20. Januar 2005 als Stichtage gelten.

3
Letzter Zahlungstag

Ich bestimme für alle Landeskassen

den 30. Dezember 2004

als letzten Zahlungstag für das Haushaltsjahr 2004.

4
Vorlage der Abschlussnachweisungen

4.1

Die Kassen der Kreise und der kreisfreien Städte haben
ihre Abschlussnachweisungen den für sie jeweils zustän-
digen Landeskassen

bis zum 4. Januar 2005

vorzulegen.

4.2

Im Übrigen sind die Abschlussnachweisungen der Lan-
deshauptkasse vorzulegen, und zwar

4.2.1

vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung anstelle der
Landeskassen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und
Münster und der Oberjustizkasse Hamm

bis zum 12. Januar 2005,

4.2.2

von den anderen Landeskassen

bis zum 6. Januar 2005.

4.3

Für den Zeitraum vom 1. Dezember 2004 bis zum Ab-
schluss der Kassenbücher (Nr. 1) ist nur eine Abschluss-
nachweisung zu fertigen.

4.4

Für die Vorlage der Abschlussnachweisungen und Titel-
übersichten des mit der Landeshauptkasse im Abrech-
nungsverkehr stehenden Landesspracheninstitus Nord-
rhein-Westfalen gelten besondere Regelungen.

5
Titelverwechslungen, Buchungen im falschen Haushalts-
jahr

5.1

Titelverwechslungen sind, soweit sie erkannt werden und
solange die Kassenbücher noch nicht abgeschlossen sind,
durch Umbuchung zu berichtigen (Nr. 4.2 VV zu § 35
LHO). Dies gilt für Buchungen im falschen Haushaltsjahr
entsprechend.

5.2

Nach dem Abschluss (Nr. 1) dürfen die Kassen in ihren
Büchern Änderungen nicht mehr vornehmen. Werden
Titelverwechslungen oder Buchungen im falschen Haus-
haltsjahr nach dem Abschluss festgestellt, so sind diese
nach Nummer 21 VV zu § 71 LHO i.V. m. Nummer 17
meines RdErl. v. 30. 9. 2003 (SMBl. NRW. 631) in den
Büchern der übergeordneten Kasse zu berichtigen, so-
lange diese noch nicht abgeschlossen sind. Sind die
Berichtigungen durch die Landeshauptkasse durchzu-

952
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T.

T.

T.

T.
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führen, so sind ihr die erforderlichen Kassenanordnun-
gen in fünffacher Ausfertigung zuzuleiten. Die Landes-
hauptkasse hat mich über die in ihren Büchern vorzuneh-
menden Berichtigungsbuchungen zu unterrichten. Sie
hat zusätzlich das zuständige Fachministerium zu unter-
richten, soweit die Berichtigungsbuchungen Buchungs-
stellen für übertragbare Ausgaben berühren.

5.3

Wegen der Behandlung von Titelverwechslungen, die im
abgelaufenen Haushaltsjahr wegen Abschlusses der Bü-
cher nicht mehr berichtigt werden konnten, verweise ich
auf Nummer 4.3 und Nummer 4.4 VV zu § 35 LHO.

5.4

Bei der Feststellung von Titelverwechslungen und
Buchungen im falschen Haushaltsjahr, die nicht mehr
berichtigt werden konnten, ist zu prüfen, ob bei richtiger
Anordnung und Buchung Haushaltsüberschreitungen
entstanden wären. Solche Fehler erfüllen objektiv den
Tatbestand einer Dienstpflichtverletzung. Es ist daher
stets auch die Haftungsfrage zu prüfen.

6
Einnahme- und Ausgabeübersichten, Abschlussergeb-
nisse der Erhebungsstellen in den Finanzämtern, beson-
dere Nachweisungen

6.1
Einnahme- und Ausgabeübersichten

Die zum Jahresabschluss zu erstellenden Einnahme- und
Ausgabeübersichten (Titelübersichten) sind nach Einzel-
plänen sowie nach Einnahmen und Ausgaben zu trennen.
Die Kassen der Kreise und der kreisfreien Städte haben
die Titelübersichten den Abschlussnachweisungen beizu-
fügen. Für die Erstellung und Weiterleitung der Titel-
übersichten der mit der Landeshauptkasse unmittelbar
abrechnenden Landeskassen gilt Nummer 3 meines
RdErl. v. 17. 10. 2003 (SMBl. NRW. 632) entsprechend.
Für die Kasse des Landschaftsverbandes Rheinland, die
Hauptkasse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen und die Amtskasse des Landtags gilt zusätzlich
mein Erlass vom 24. 6. 1994 (n.v.) – I D 3 – 0071 – 24.1 –.
Auf Nummer 4.4 weise ich hin.

6.1.1

In den Titelübersichten sind die Summen aller Titel so
aufzuführen, wie sie in der Rechnungsnachweisung
(Nr. 7) erscheinen.

6.1.2

Die Titelübersichten sind wie folgt zu bescheinigen:
„Rechnerisch richtig, die Übereinstimmung mit dem
Titelbuch wird bescheinigt.“ Abweichend von Satz 1 sind
Titelübersichten, die auf der Grundlage der in automati-
sierten Buchführungsverfahren gespeicherten Titelergeb-
nisse programmgesteuert erstellt worden sind, wie folgt
zu bescheinigen: „Die Titelübersicht wurde auf der
Grundlage der in einem automatisierten Buchführungs-
verfahren gespeicherten Ergebnisse des Titelbuches er-
stellt.“

6.2
Abschlussergebnisse der Erhebungsstellen in den Fi-
nanzämtern

Die Abschlussergebnisse der in den Erhebungsstellen in
den Finanzämtern geführten Vorbücher zum Titelbuch
sind der Landeshauptkasse durch das Rechenzentrum
der Finanzverwaltung

bis zum 5. Januar 2005

vorzulegen.

6.3
Schnellmeldeverfahren

Zur Vorwegunterrichtung über das kassenmäßige Ergeb-
nis des abgelaufenen Haushaltsjahres hat das Rechen-

zentrum der Finanzverwaltung die bei den Landeskassen
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster und
der Oberjustizkasse Hamm gebuchten Einnahmen und
Ausgaben pro Kasse in je einer Summe

bis zum 10. Januar 2005, 14.00 Uhr,

der Landeshauptkasse mitzuteilen; dabei ist darauf zu
achten, dass die bei den Kassen der Kreise und kreis-
freien Städte gebuchten Einnahmen und Ausgaben in
den Ergebnissen der Landeskassen Arnsberg, Detmold,
Düsseldorf, Köln und Münster enthalten sind. Die Lan-
deshauptkasse fasst die ihr nach Satz 1 mitgeteilten
Ergebnisse, die Ergebnisse aller übrigen ihr nachgeord-
neten Landeskassen, das Ergebnis der Kasse des Land-
schaftsverbandes Rheinland, die ihr vom Landesspra-
cheninstitut Nordrhein-Westfalen übermittelten Ergeb-
nisse und ihre eigenen Ergebnisse nach dem Stand vom
7. Januar 2005 zusammen und teilt mir das Ergebnis
unverzüglich mit. Aus der Mitteilung müssen die Sum-
men der Einnahmen und Ausgaben sowie die auf die
Landeshauptkasse, die auf die der Landeshauptkasse
unmittelbar nachgeordneten Kassen und die auf das
Landesspracheninstitut Nordrhein-Westfalen entfallen-
den Teilbeträge ersichtlich sein.

6.4
Zusammenstellung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben

Zur Vorwegunterrichtung über das kassenmäßige Ergeb-
nis, wie es sich unter Berücksichtigung aller bis zum 7.
Januar 2005 angenommenen Kassenanordnungen ergibt,
übersende ich den obersten Landesbehörden

zum 21. Januar 2005

eine auf der Grundlage des Gesamttitelbuches der Lan-
deshauptkasse gefertigte Zusammenstellung der bei den
einzelnen Titeln nachgewiesenen Ist-Einnahmen und Ist-
Ausgaben. In der Zusammenstellung sind über die Titel-
bezeichnungen und Titelergebnisse hinaus die auf die
einzelnen Kassen und die auf das Landesspracheninstitut
Nordrhein-Westfalen entfallenden Titelergebnisse, ferner
titelweise die Haushaltsbeträge und die aus dem Vorjahr
übertragenen Haushaltsreste und Vorgriffe, das daraus
errechnete Gesamtsoll sowie die aus dem Titelergebnis
und dem Gesamtsoll errechneten Mehr- oder Minderein-
nahmen und -ausgaben vermerkt.

6.5
Nachweisungen über nicht abgewickelte Verwahrungen
und Vorschüsse

6.5.1

Die Nachweisungen über die nicht abgewickelten Ver-
wahrungen und Vorschüsse sind den Rechnungsnachwei-
sungen beizufügen (Nr. 7.2.3 Satz 2). Die zeitnahe
Abwicklung der Verwahrungen und Vorschüsse ist im
Rahmen von unvermuteten Prüfungen der Kassen zu
prüfen.

6.5.2

Ich weise darauf hin,

6.5.2.1

dass es unstatthaft ist, die verbliebenen Verwahrungen
und Vorschüsse als solche vor dem Jahresabschluss in die
Bücher des neuen Haushaltsjahres zu übernehmen,

6.5.2.2

dass für die Übertragung von Vorschüssen über das zwei-
te auf ihre Entstehung folgende Haushaltsjahr hinaus
nach § 60 Abs. 1 LHO meine Einwilligung erforderlich
ist,

6.5.2.3

dass die Nachweisungen über die bis zum Jahresab-
schluss nicht abgewickelten Verwahrungen und Vor-
schüsse unter sorgfältiger Beachtung der Nummer 5.2 bis
Nummer 5.5 VV zu § 80 LHO zu erstellen sind.
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7
Rechnungsnachweisungen

7.1
Aufstellung

7.1.1

Jede rechnunglegende Kasse hat für jedes Kapitel eine
Rechnungsnachweisung aufzustellen (Nr. 4 VV zu § 80
LHO). Die Rechnungsnachweisungen sind zu bezeichnen
mit

7.1.1.1

Rechnungsnachweisung A für Einnahmen, soweit die
Einnahmen nicht mit Ausgaben, die in eine Rechnungs-
nachweisung nach Nummer 7.1.1.2 aufzunehmen sind, zu
einer Rechnungsnachweisung A/B zusammengefasst
werden können oder in eine Rechnungsnachweisung nach
Nummer 7.1.1.5 aufzunehmen sind,

7.1.1.2

Rechnungsnachweisung B für Ausgaben, soweit sie nicht
in die Rechnungsnachweisungen nach Nummer 7.1.1.3
bis Nummer 7.1.1.5 aufzunehmen sind,

7.1.1.3

Rechnungsnachweisung C für Personalausgaben, auch
soweit sie in Titelgruppen veranschlagt sind,

7.1.1.4

Rechnungsnachweisung D für Bauausgaben, auch soweit
sie in Titelgruppen veranschlagt sind,

7.1.1.5

Rechnungsnachweisung E für die nach Nummer 7.1.2.4
bis Nummer 7.1.2.9 getrennt aufzustellenden Rechnungs-
nachweisungen.

7.1.2

Aus Gründen der Rechnungsprüfung sind abweichend
von Nummer 7.1.1

7.1.2.1

die Titel 411 10 bis 411 14 im Kapitel 01 010, der Titel
427 03 im Kapitel 02 610, der Titel 443 01 im Kapitel
03 020, soweit er nicht vom Landesamt für Besoldung
und Versorgung Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet
wird, die Titel 453 01 in den Kapiteln 03 110 und 03 130,
die Titel 412 00 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230,
04 240 und 04 250 in die Rechnungsnachweisungen B
aufzunehmen,

7.1.2.2

alle Titel der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 900 und 910
der Einzelpläne, die Titel 452 00 in den Kapiteln 020 der
Einzelpläne, die Titel 452 10 in den Kapiteln 03 020,
08 020, 11 020, 15 020 und 20 020, der Titel 452 20 im
Kapitel 20 020, der Titel 981 10 im Kapitel 03 130, der
Titel 681 10 im Kapitel 05 490, der Titel 981 10 in den
Kapiteln 06 073 und 15 080, die Titel 981 10 und 981 40
in den Kapiteln 06 070, 06 071 und 06 072, der Titel
981 20 in den Kapiteln 06 070 und 11 240, der Titel 981 65
im Kapitel 11 240, der Titel 671 10 im Kapitel 11 080, der
Titel 632 10 im Kapitel 11 510 in die Rechnungsnachwei-
sungen C aufzunehmen,

7.1.2.3

alle Titel 519 02 in die Rechnungsnachweisungen D auf-
zunehmen,

7.1.2.4

die Titel 547 60 und 812 60 im Kapitel 03 010 in eine ge-
trennte Rechnungsnachweisung E aufzunehmen,

7.1.2.5

die Titel 162 71, 182 71 und 631 71 im Kapitel 14 050 in
eine getrennte Rechnungsnachweisung E aufzunehmen,

7.1.2.6

der Titel 511 10 im Kapitel 08 084 in eine getrennte Rech-
nungsnachweisung E aufzunehmen,

7.1.2.7

der Titel 331 10 sowie die Titel der Ausgabetitelgruppen
65 und 66 im Kapitel 08 081 in eine getrennte Rechnungs-
nachweisung E aufzunehmen,

7.1.2.8

der Titel 883 13 im Kapitel 20 030 in eine getrennte Rech-
nungsnachweisung E aufzunehmen,

7.1.2.9

von der Hauptkasse der Landwirtschaftskammern Nord-
rhein-Westfalen für jedes Forstamt getrennte Rechnungs-
nachweisungen aufzustellen.

7.1.3

In den Rechnungsnachweisungen sind die Titel in der
Reihenfolge aufzuführen, die sich aus dem Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2004 ergibt. Dabei sind außerplan-
mäßige Titel und Titel, die nicht mehr im Haushaltsplan
enthalten sind, wegen übertragener Haushaltsreste aber
noch benötigt werden, dort einzufügen, wo sie im Falle
ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan auszubringen
gewesen wären. Für die in den Rechnungsnachweisungen
aufgeführten Einnahmen und Ausgaben sind jeweils
Gesamtsummen auszuweisen.

7.1.4

Jede Rechnungsnachweisung ist vierfach auszufertigen.
Die Ausfertigungen sind vorgesehen für das zuständige
Staatliche Rechnungsprüfungsamt, für die anordnende
Stelle, für die Einzelrechnung und als Entwurf.

7.1.4.1

Für die Landeshauptkasse, die Landeskassen Arnsberg,
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster und die Ober-
justizkasse Hamm werden die Rechnungsnachweisungen
vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung abweichend
von Nummer 7.1.1 getrennt nach Titelverwaltern gefer-
tigt. 

7.1.4.2

Für die vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung gefer-
tigten Rechnungsnachweisungen entfällt die Bescheini-
gung gemäß Nummer 4.2 VV zu § 80 LHO. Diese Rech-
nungsnachweisungen müssen jedoch folgenden Hinweis
enthalten: „Die Rechnungsnachweisung ist vom Rechen-
zentrum der Finanzverwaltung im automatisierten Buch-
führungsverfahren erstellt worden.“

7.1.4.3

Nummer 7.1.4.2 gilt für die Gemeinden und Gemeinde-
verbände sinngemäß, wenn die Rechnungsnachweisun-
gen unter Verwendung der in ADV-Verfahren gespeicher-
ten Titelergebnisse programmgesteuert gefertigt werden.

7.1.5

Soweit die anordnenden Stellen den für sie zuständigen
Kassen bislang Druckstücke des Haushaltsplans, einzel-
ner Einzelpläne oder Kapitel noch nicht übersandt ha-
ben, sind diese Unterlagen den Kassen umgehend zur
Verfügung zu stellen, damit die Kassen die Rechnungs-
nachweisungen nach der im Haushaltsplan vorgesehenen
Ordnung erstellen können. Dies gilt nicht, wenn es sich
bei den zuständigen Kassen um die in Nummer 7.1.4.1
genannten Kassen handelt.

7.2
Vorlage
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7.2.1

Die Kassen der Kreise und kreisfreien Städte haben die
von ihnen aufgestellten Rechnungsnachweisungen

bis zum 14. Januar 2005

den für sie jeweils zuständigen Landeskassen vorzulegen.
Alle anderen Kassen haben die für die Staatlichen Rech-
nungsprüfungsämter vorgesehenen Ausfertigungen der
von ihnen aufgestellten Rechnungsnachweisungen und
die ihnen gegebenenfalls nach Satz 1 vorgelegten Rech-
nungsnachweisungen unverzüglich den für sie zuständi-
gen Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern zuzuleiten.
Abweichend hiervon entfällt die Zuleitung der vorbe-
zeichneten Ausfertigung der Rechnungsnachweisung
durch die Oberjustizkasse Hamm an die einzelnen Staat-
lichen Rechnungsprüfungsämter, weil sie dort für die
Vorbereitung der Prüfung nicht benötigt wird. Der Lan-
desrechnungshof hat deshalb auf die Übersendung der
vorbezeichneten Ausfertigung der Rechnungsnachwei-
sung an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter im
Falle der Oberjustizkasse Hamm verzichtet.

7.2.2

Eine weitere Ausfertigung der Rechnungsnachweisungen
ist unverzüglich den anordnenden Stellen zu deren
Unterrichtung zu übersenden.

7.2.3

Eine dritte Ausfertigung der Rechnungsnachweisungen
ist von den Kassen den zur Prüfung vorzulegenden Ein-
zelrechnungen beizufügen. Dieser Ausfertigung der
Rechnungsnachweisungen, die später als Anlage zu dem
gemäß Entscheidung des Landesrechnungshofs vom
7. 12. 2001 (bekanntgegeben mit Erlass vom 10. 12. 2001
(n. v.) – GK – 172 E – 18 –) von den Staatlichen Rech-
nungsprüfungsämtern zu fertigenden Bericht über das
Haushaltsjahr 2004 dem Landesrechnungshof zu über-
senden ist, sind die unter Verwendung des anliegenden
Musters nach Nummer 5 VV zu § 80 LHO zu erstellenden
Nachweisungen über die am Schluss des Haushaltsjahres
nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse und
die Nachweisungen über die nicht abgerechneten
Abschlagsauszahlungen beizugeben. Für die Nachwei-
sungen über die nicht abgewickelten Verwahrungen und
Vorschüsse wird bestimmt, dass die Kassen

7.2.3.1

die bei den Verwahrungen nachgewiesenen Bestände an
Forschungsmitteln und an Kassenmitteln für die Wahr-
nehmung von Kassenaufgaben für Stiftungen oder ande-
re Stellen außerhalb der Landesverwaltung ohne nähere
Begründung in einer einzigen Nachweisung zu erfassen
haben, und zwar nach Möglichkeit in derjenigen Nach-
weisung, die der Rechnungsnachweisung A für das Kapi-
tel der Dienststelle, zu der die Kasse gehört, beizufügen
ist,

7.2.3.2

sämtliche Handvorschüsse und Gehaltsvorschüsse je-
weils summarisch in einer einzigen Nachweisung zu
erfassen haben, und zwar nach Möglichkeit in derjenigen
Nachweisung, die der Rechnungsnachweisung B für das
Kapitel der Dienststelle, zu der die Kasse gehört, beizu-
fügen ist.

8
Rechnungsnachweisungen (Anhänge zur Oberrechnung)

8.1

Für die Landeskassen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf,
Köln und Münster hat das Rechenzentrum der Finanz-
verwaltung zu jedem Einzelplan, soweit in ihm Titeler-
gebnisse mehrerer Kassen zusammenzufassen sind, eine
„Rechnungsnachweisung (Anhang zur Oberrechnung)“
in Form einer besonderen Titelübersicht in zweifacher
Ausfertigung zu erstellen und der zuständigen Landes-
kasse zuzuleiten. Darin sind die Abschlussergebnisse des
gesamten Einzelplans, also auch die der jeweiligen Lan-
deskasse, titelweise aufzuführen. Nummer 7.1.3 Satz 1

und 2 gilt entsprechend. Die den Landeskassen Arnsberg,
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster nachgeordneten
Kassen sind in den Rechnungsnachweisungen (Anhänge
zur Oberrechnung) nur durch eine Nummer zu bezeich-
nen. Ein entsprechendes Nummernverzeichnis der Kas-
sen ist beizufügen.

8.2

Für die Personalausgaben (Titel der Hauptgruppe 4 des
Gruppierungsplans) und für die Bauausgaben (Titel der
Hauptgruppe 7 des Gruppierungsplans) sind die Rech-
nungsnachweisungen (Anhänge zur Oberrechnung) unter
entsprechender Anwendung der Nummer 7.1.2.1 bis
Nummer 7.1.2.3 getrennt aufzustellen.

8.3

Eine Ausfertigung der Rechnungsnachweisung (Anhang
zur Oberrechnung) ist dem zuständigen Staatlichen
Rechnungsprüfungsamt

bis zum 25. Januar 2005

für die dort nach dem Erlass des Landesrechnungshofs
(siehe Nr. 7.2.3) durchzuführenden Prüfungen zuzuleiten.

9
Aufstellung und vorbereitende Prüfung der Einzelrech-
nungen

9.1

Die für das Haushaltsjahr 2004 zu legenden Einzelrech-
nungen sind

bis zum 31. Januar 2005

fertigzustellen. Zu einer Einzelrechnung gehören die
abgeschlossenen Rechnungslegungsbücher und die dazu-
gehörenden Rechnungsbelege, die Rechnungsnachwei-
sungen mit Anlagen und die sonstigen Rechnungsunter-
lagen.

9.2

Die rechnunglegenden Kassen und die anderen an der
Rechnungslegung etwa mitwirkenden Stellen (Nr. 2 VV
zu § 80 LHO) halten die Rechnungen zur Anforderung
durch die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter bereit.

9.3

Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter fordern die
Rechnungen von den rechnunglegenden Kassen und von
den anderen an der Rechnungslegung etwa mitwirkenden
Stellen (Nr. 2 VV zu § 80 LHO) zur vorbereitenden Prü-
fung rechtzeitig an.

9.4

Für Gemeinden und Gemeindeverbände, denen im Falle
der Ausführung des Landeshaushalts die Vorprüfung
nach § 100 Abs. 4 LHO obliegt, gilt der Erlass des Lan-
desrechnungshofs vom 23. 12. 1991 (n.v.) – 0 – I C – 380 – 3 –.

10
Beiträge zur Landeshaushaltsrechnung

Zur Aufstellung der Landeshaushaltsrechnung 2004 ver-
weise ich auf mein jährliches Rundschreiben über die
Aufstellung der Landeshaushaltsrechnung, mit dem ich
gemäß Nummer 13.1 VV zu § 80 LHO die vorbereitete
Haushaltsrechnung zur Ergänzung übersende.

11
Entsprechende Anwendung für die Sonderkonten

Wegen einer für die Landeskassen und die Landeshaupt-
kasse einheitlichen Regelung sind die vorstehenden Be-
stimmungen mit Ausnahme Nummer 6.2 bis Nummer 6.5
für die Sonderrechnungen (Sonderkonten) über die Ver-
wendung von Mitteln der ausländischen Streitkräfte ent-
sprechend anzuwenden. Abweichend von Nummer 7 und
Nummer 8 sind Rechnungsnachweisungen für die Son-
derkonten nicht aufzustellen.
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Anlage 

 Muster 

 (zu Nr. 7.2.3) 

 

 

(Deckblatt - DIN A 4) 

 

 

...................................................... 

(Kasse) 

 

 

NACHWEISUNG 

der nicht abgewickelten 

 

 

 Verwahrungen   Vorschüsse 

 

 

 

gem. Nr. 5 VV zu § 80 LHO 

 

für das Haushaltsjahr 2004 

 

 

 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bescheinigt: 

 

 

 

........................................ .......................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

 

Zur Beachtung: 1. Zutreffendes ankreuzen     

2. Bei Vorschüssen sind Hinweise auf die Einwilligung des Finanzministeri-

ums anzugeben, sofern diese nach § 60 Abs. 1 Satz 2 LHO erforderlich ist. 
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(Folgeblätter - DIN A 4) 

 

 

 

Lfd. 

Nr. 

Buchungs- 

tag 

Betrag 

Euro 

Zweck, Begründung, Bemerkungen 

1 2 3 4 

 

 

– MBl. NRW. 2004 S. 951
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Landeswahlleiterin

Bundestagswahl 2002;
Feststellung von Nachfolgern aus der Landesliste

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 18. 10. 2004 
12/35.04.14

Herr Bundestagsabgeordneter Ernst Küchler hat sein
Mandat mit Wirkung vom 15. Oktober 2004 niedergelegt.

Mitglied des Deutschen Bundestages ist als Nachfolgerin
mit Wirkung vom 18. Oktober 2004

Frau 
Martina Eickhoff
Amselstraße 10
59192 Bergkamen 

aus der Landesliste der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD).

Bezug: Bek. d. Landeswahlleiterin v. 10. 10. 2002 (MBl.
NRW. S. 1118)

– MBl. NRW. 2004 S. 958

III.

Der Landeswahlbeauftragte für die 
Durchführung der Sozialversicherungswahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung Nr. 7 
des Landeswahlbeauftragten für die 

Durchführung der Sozialversicherungswahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

vom 20. Oktober 2004

Durchführung der allgemeinen Wahlen 
in der Sozialversicherung im Jahre 2005:

Möglichkeiten der Wahl mit Wahlschablone 
für blinde und sehbehinderte Wählerinnen und Wähler

Zur Vorbereitung der zehnten allgemeinen Sozialversi-
cherungswahlen hat der Bundeswahlbeauftragte für die
Sozialversicherungswahlen in seiner Bekanntmachung
Nr. 1 (Wahlankündigung, veröffentlicht im Bundesanzei-
ger Nr. 224 vom 29. November 2003) und in seiner
Bekanntmachung Nr. 8 (Wahlausschreibung für die Wah-
len in der Sozialversicherung, veröffentlicht im Bundes-
anzeiger Nr. 62 vom 30. März 2004) darauf hingewiesen,
dass am

Mittwoch, den 1. Juni 2005

die Vertreterversammlungen bei den Trägern der gesetz-
lichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Renten-
versicherung der Arbeiter und Angestellten, die Verwal-
tungsräte bei den Trägern der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sowie die Versichertenältesten in der Knapp-
schaftsversicherung (Knappschaftsältesten) neu gewählt
werden.

Wahlberechtigt ist jeder, der am 3. Januar 2005 die
Voraussetzungen für das Wahlrecht (§ 50 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch – SGB IV) erfüllt.

Um blinden und sehbehinderten Wählerinnen und Wäh-
lern die Möglichkeit zu geben, ohne Hilfe anderer Perso-
nen an der Sozialversicherungswahl teilzunehmen, wird
ihnen für das Kennzeichnen des Stimmzettels gemäß § 54
Satz 2 der Wahlordnung für die Sozialversicherung
(SVWO) auf Antrag vom Versicherungsträger kostenfrei
eine Wahlschablone zur Verfügung gestellt. Auf diese
Möglichkeit weist der Bundeswahlbeauftragte die blin-
den und sehbehinderten Wählerinnen und Wähler aus-
drücklich hin.

Die Blinden- und Sehbehindertenverbände- und -vereine
werden gebeten, blinde und sehbehinderte Mitglieder, die
sozialversichert sind, über die Möglichkeit der Wahl mit
Wahlschablone zu informieren.

Insbesondere sollen sie die blinden und sehbehinderten
Versicherten bitten, sich aus organisatorischen Gründen
bis Ende Januar 2005 bei dem für sie zuständigen Versi-
cherungsträger zu melden, sofern sie – im Falle einer
Wahl mit Wahlhandlung (Urwahl) – beabsichtigen, von
ihrem Wahlrecht unter Benutzung einer Wahlschablone
Gebrauch zu machen.

Damit die Wahlschablone für blinde und sehbehinderte
Wählerinnen und Wähler benutzbar ist, wird den Versi-
cherungsträgern empfohlen, bei der Herstellung des
Stimmzettels folgende Festlegungen zu treffen:

a) Abstand Papierrand oben – obere 
Begrenzungslinie des ersten Wahl-
vorschlages: mind. 65 mm

b) Obere Begrenzungslinie des ersten 
Wahlvorschlages – Mittelpunkt des 
Kreises des ersten Wahlvorschlages: mind. 9 mm

c) Abstand zwischen den Kreismittel-
punkten (zugleich Höhe des Feldes 
eines Wahlvorschlages): mind. 18 mm

d) Abstand Papierrand rechts – Mittel-
punkt der Kreise: mind. 11 mm

e) Durchmesser der Kreise: mind. 10 mm

f) Abstand Papierrand unten – untere 
Begrenzungslinie des letzten Wahl-
vorschlages: mind. 15 mm

Die Zahl der Wahlvorschläge bei den einzelnen Trägern
und damit die Länge der Stimmzettel können unter-
schiedlich sein. Die Schablone muss jeweils mindestens
so lang sein wie der Stimmzettel.

Für eine einwandfreie Handhabung soll der Stimmzettel
am oberen rechten Rand durch eine Stanzung entspre-
chend gekennzeichnet werden (z. B. eingestanztes Loch,
Halbloch o. ä.).

Die Stimmzettelschablone soll folgende Eigenschaften
besitzen:

Beschaffenheit:
Die Schablone hat die Form einer Mappe, in die der
jeweilige Stimmzettel eingelegt wird.

Breite:
Doppelte Breite des Stimmzettels zuzüglich des Platzbe-
darfs für den durchgehenden mittigen Längsfalz.

Lochung:
Die Lochungen sind dort anzubringen, wo sich auf dem
Stimmzettel die Kreise zum Ankreuzen der Wahlvor-
schläge befinden. Die Zahl der Löcher entspricht der
Zahl der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel des Versi-
cherungsträgers. Die Größe der Lochung ist so groß wie
die Kreisgröße auf dem Stimmzettel zum Ankreuzen des
Wahlvorschlages. Die Lochränder sind tiefschwarz ge-
druckt.

Anlegelasche:
Oben an der 3. Oberseite ist eine gefalzte Anlegelasche
zur Fixierung des Stimmzettels anzubringen.

Abschrägung:
Zur Prüfung der Position des Stimmzettels in der Scha-
blone ist die rechte obere Ecke der Mappenvorderseite
abzuschrägen.

Aufdrucke:
Auf der Vorderseite (1. Umschlagseite):

tiefschwarz gedruckt (ohne Prägung): Sozialversiche-
rungswahl 2005;

darunter geprägt und tiefschwarz gedruckt sowie in
Braille-Schrift: Sie haben eine Stimme;

links neben der Lochung von links nach rechts die Lis-
tennummer der Vorschlagsliste in Braille-Schrift sowie
geprägt und tiefschwarz gedruckt (Mindestgröße 12 mm).
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Bei der Beschriftung der Wahlschablone ist die Verwen-
dung von Groß- und Kleinbuchstaben verbindlich.

Für die Überprüfung, ob die Vorgaben von der Druckerei
bei der Gestaltung des Stimmzettels exakt eingehalten
wurden, wird geraten, einen Originalstimmzettelandruck
zu benutzen. Änderungen durch die Druckerei nach
Druckfreigabe sollten unter keinen Umständen erfolgen,
weil sonst die Schablone von den blinden und sehbehin-
derten Wählerinnen und Wählern möglicherweise nicht
verwendet werden kann.

Bei einer Wahl mit Wahlschablone wird dringend emp-
fohlen, den blinden und sehbehinderten Wählerinnen
und Wählern mit dem Stimmzettel eine Hörkassette mit
dem Inhalt des Stimmzettels sowie einer entsprechenden
Anleitung zur Handhabung der Wahlschablone und der
Wahlunterlagen zu übergeben.

Über den jeweils zuständigen Sozialversicherungsträger,
den Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversiche-
rungswahlen (Telefon: 02 28/5 27-25 51, Fax: 02 28/5 27-
12 04) und den Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-
verband (Telefon: 0 30/2 85 38 70) können weitere Infor-
mationen abgerufen werden.

Essen, den 20. Oktober 2004

Der Landeswahlbeauftragte
für die Durchführung der 

Sozialversicherungswahlen im Lande NRW

S c h ü r m a n n

– MBl. NRW. 2004 S. 958
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